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Mit Beschluss des Kreistages wurden die Wilhelm-Warmbold-Schule Lüchow und die Erich-Kästner-
Schule Dannenberg rechtlich zu einer Förderschule „L“ Lüchow-Dannenberg in Lüchow zum 
01.08.2014 zusammengelegt. Um die organisatorischen, logistischen und konzeptionellen Inhalte der 
Zusammenlegung zu erarbeiten und umzusetzenund das Zusammenwachsen der Kollegien zu 
gestalten, wurde für ein Jahr der räumliche Verbleib des einen Teil der Schule in Danenberg 
beschlossen. Zum 01.08.2015 erfolgt nun auch die räumliche Zusammenlegung. 
Dazu wurde ein zeitlicher Fahrplan mit den Schulleitungen Frau Spieß und Frau Meyer erarbeitet: 
 
Feb. 2015 Gespräche mit Jeetzel-Oberschule (JOS) und Nicolas-Born-Schule (NBS) haben  

     stattgefunden, da diese unmittelbar vom Umzug betroffen sind. 
März 2015 Die Außenstelle der Förderschule erfasst, was weiterhin für den Schulbetrieb in der  
                         JOS und NBS benötigt wird. 
April 2015 Die Nicolas-Born-Schule erfasst zunächst, was in der dortigen Schule benötigt wird. 
April 2015 Der Schulträger schickt eine Einladung zur Sichtung, die Kreisschulen erfassen, was 
                          sie übernehmen wollen.  
Mai 2015 Das Übrige wird den Grundschulen zum Restwert/Buchwert angeboten 
Juni 2015 Entsorgung des übrigen Bestandes, damit das Gebäude besenrein hinterlassen  
                         werden kann. 
Juli 2015 Der Umzug wird durch Umzugsunternehmen zwischen dem 20. Und 22. Juli 2015  
                         geplant. Die anderen Schulen kümmern sich in diesem Zeitraum selbst um den  
                         Transport ihrer ausgewählten Gegenstände. 
 
Mittlerweile wurde seitens des Gebäudemanagement auch ein Verkehrsgutachten für die Liegenschaft 
erstellt. 
Sofern keine weitere Nutzung durch den Landkreis erfolgt, sollte die Liegenschaft jetzt öffentlich zum 
Verkauf angeboten werden.  
 
 

Anlagen: keine 

 Finanzielle Auswirkungen: Umzugskosten im HH 2015 veranschlagt 
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